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In Heidelberg gibt es allerlei Sehenswürdigkeiten;

nicht nur das berühmte große Faß
oder das Schloß, das die Franzosen
zusammengeschossen und das Wilhelm der
Auswanderer am liebsten restauriert hätte -
sondern auch eine Grabstätte, die sehenswert
ist. Unter dem Stein liegt Georg Adolf Suc-

cow, ein Mann, der mit 21 Jahren zu
studieren anfing und in der Folge 78 Semester

lang immatrikuliert blieb. Ein verstorbener
Onkel hatte ihm nämlich für die Dauer seines
Studiums eine fette Rente im Testament
ausgesetzt, die der Schlauberger nun möglichst
lange bezog. Wer möchte es ihm verargen?
Es gibt auch heute noch, und hierzulande,
allerlei merkwürdige Legate für Studenten
und Lehrlinge. Der Testator kann Klauseln
einsetzen nach Belieben. Da will einer z.B.
nur junge Leute aus einem bestimmten Dorfteil

bedenken; ein anderer berücksichtigt nur
Kinder einer Konfession; ein anderer protegiert

Schüler einer ganz bestimmten Schule;
ein dritter tut's nicht unter Vollwaisen; ein
vierter Testator und Stifter will ausschließlich

Menschen mit einem bestimmten
Familiennamen unterstützt wissen; ein weiterer
hat's ausschließlich auf Mathilden, Heinriche
oder einen andern Vornamen abgesehen. Oft

aufgeteilt

sind die Bedingungen so einschränkend, daß
während Jahren niemand ein Stipendium
erhalten kann - denn wo treibe ich schon eine
wohlbeleumdete junge Weibsperson, die im
Dorfteil Hinterchrachen geboren ist, Mechthilde

heißt, von Beruf Dienstmagd ist, es

auf einen achtbaren Handwerker abgesehen
hat, nicht in der Lage ist, sich eine Aussteuer

zu verschaffen, mindestens einen Elternteil
verloren und rote Haare hat auf? Man
könnte ihr einhundert Pfund Bernerwährung
zukommen lassen, wenn es sie gäbe! (Diese
Bedingungen stehen allerdings nicht in ein-
und demselben Stipendien-Rodel.) Und so
wächst und wächst der Stipendienfonds durch
den Zins von Jahr zu Jahr und daneben
lebt eine Schülerin, die gerne die Handelsschule

besuchte, die aber den lätzen Namen
trägt und im falschen Quartier geboren
wurde, deren Eltern zwar noch leben, aber
auf den Verdienst angewiesen sind - und so

geht halt das Mädchen in die Fabrik. In der

Zeitung wird das Fehlen tüchtigen
Nachwuchses beklagt.
Gerade jetzt werden überall neue Kalender
aufgehängt. Daraus kann jedermann ersehen,
daß das Jahr 1958 dem Jahr 1959 Platz
macht. Sollte man die unzähligen Fonds

und Föndlein im ganzen Schweizerland herum

nicht einmal aus Schirmladen und
Archiven hervor kramen und ein wenig an
die milde Wintersonne legen? Die antiquierten

Paragraphen würden dabei verbleichen.

- Oder sehen die Gesetzgeber und Juristen
einen Ausweg? Sie haben doch schon für viel
verzwicktere Anliegen ein Hintertürlein im
Gesetz entdeckt. Oder eins geschaffen.
Tausende junge Menschen warten 1959 auf einen

Zustupf. AbisZ
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